
AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 11. Dezember 2015 
 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER STADT SCHWABACH 
 
 A m t s b l a t t  

                                                Nr. 49 | Freitag, 11. Dezember 2015 
 
 

Bekanntmachung der Stadtverkehr Schwabach GmbH 
grundlegende Änderung des Liniennetzes und der Fahrpläne zum 13.12.2015 

 
Mit Wirkung zum 13. Dezember 2015 tritt eine grundlegende Änderung des Liniennetzes und der Fahrpläne 
des Stadtverkehrs in Kraft. Dies sind im Wesentlichen: 
 
Linie 661:  erschließt zusätzlich den O'Brien-Park, Krankenhaus, Innenstadt und das huma-Einkaufszentrum 

und endet in Igelsdorf. 
  

Linie 662:  verläuft künftig über die Nürnberger Straße und endet ab Bahnhof in einem Ringverkehr über 
Forsthof, Uigenau, Gewerbepark West und Innenstadt. 
 

Linie 663:  erschließt zusätzlich den Bereich Waikersreuther/Albrecht-Dürer-Straße sowie das Gebiet zwi-
schen Rother und Penzendorfer Straße und endet in Penzendorf. 
 

Linie 664:  wird neu geschaffen und verläuft von Limbach Süd über Hochgericht und Nürnberger Straße zum 
Bahnhof, um ab dort als Ringverkehr Gewerbepark West, Uigenau, Obermainbach und Forsthof zu 
erschließen. 
 

Linie 665: wird neu geschaffen und nimmt zahlreiche Fahrten an Schultagen auf, die keinem der anderen 
Linienverläufe folgen. 
 

Linie 667: wird eingestellt 
 

 
Linie 668: wird in der heutigen Form nicht mehr fortgesetzt, sondern dient künftig als Ringlinie zur Erschlie-

ßung des Stadtgebiets an Wochenenden und abends. 
 

Linie 669: wird neu geschaffen und dient ebenfalls als Ringlinie der Erschließung des Stadtgebiets an Wo-
chenenden und abends. 
 

Über die umfassenden Änderungen informiert ausführlich die Broschüre "Schwabacher Fahrgast-Info", die in 
Kürze an alle Schwabacher Haushalte verteilt wird und in allen Bussen, im Bürgerbüro sowie im Foyer der 
Stadtwerke erhältlich ist. Desweiteren stehen alle wesentlichen Informationen zum Download bereit unter 
www.schwabach-mobil.de 
 
Die Fahrpläne sind wie gewohnt auch unter  www.vgn.de/linien/bus_schwabach oder über die Verbindungs-
auskunft des VGN www.vgn.de/verbindungen einzusehen.  
 
Schwabach, 03.12.2015 
 
Winfried Klinger 
Geschäftsführer Stadtverkehr Schwabach GmbH 
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Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg  
für das Haushaltsjahr 2016 

 
Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg für das Haushaltsjahr 2016 
wird im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 12 am 15.12.2015 amtlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan des 
Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg für das Haushaltsjahr 2016 liegt gemäß Vorgabe der 
Regierung von Mittelfranken vom 16.12.2015 bis zum 23.12.2015 bei der Geschäftsstelle des Zweckverban-
des Verkehrsverbund Großraum Nürnberg beim Landratsamt Nürnberger Land, Waldluststr. 1, Zi-Nr. 237, 
91207 Lauf, öffentlich auf. 
 
Lauf, 07.12.2015 
Zweckverband Verkehrsverbund  
Großraum Nürnberg 
 
Bezold 
Geschäftsleiter 
 
 

Einladung zur Wahl des Integrationsrates 
 
Am Montag, 18. Januar 2016, findet um 19 Uhr im Markgrafensaal, Ludwigstraße 16, 91126 Schwabach, die 
Versammlung zur Wahl des Integrationsrates statt. 
 
Zu wählen sind insgesamt 9 Mitglieder: 
 
- je ein Vertreter/eine Vertreterin der Nationalitäten mit dem größten Bevölkerungsanteil  
  (Türkei, Rumänien, Griechenland, Italien) 
- ein Vertreter/eine Vertreterin der Spätaussiedler 
- vier Vertreter/innen mit Migrationshintergrund aller Nationalitäten 
 
Zusätzlich werden von Schwabacher Organisationen und Verbänden 7 Personen bestimmt. Die Amtszeit des 
Integrationsrates beträgt 3 Jahre. Wahlberechtigt sind alle Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshinter-
grund, die in Schwabach mit Hauptwohnsitz gemeldet sind. 
 
Die Stadt Schwabach lädt Sie ein, an der Wahlversammlung teilzunehmen. 
 
Eine hohe Beteiligung an der Wahlversammlung gibt dem neuen Integrationsrat bessere Möglichkeiten, Ihre 
Interessen zu vertreten. Der Integrationsrat berät den Stadtrat in allen Fragen, die Menschen mit Migrations-
hintergrund in Schwabach betreffen. Sie werden daher gebeten, von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. 
Bitte bringen sie am Wahltagabend Ihren Reisepass oder Personalausweis mit. 
 
 
Stadt Schwabach, 09.12.2015 
 
Knut Engelbrecht 
Rechtsrat 
 
 
 

Der Hauptausschuss am Dienstag, 15.12.2015, und die Sitzung des Stadtrates am  
Freitag, 18.12.2015, entfallen. 

 
Stadt Schwabach, 10.12.2015 
 
Matthias Thürauf 
Oberbürgermeister 
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Neue Wasserpreise ab 1. Januar 2016 
 
Die Stadtwerke Schwabach GmbH konnte den Wasserpreis seit dem 1. Januar 2012 konstant halten. In die-
sem Zeitraum wurden elf Millionen Euro in die Erweiterung und den Unterhalt der Wasserversorgung inves-
tiert. Zum 1. Januar 2016 wird die Stadtwerke Schwabach GmbH ihren Wasserpreis anheben. Die Preisan-
passung ist notwendig, da die Kosten für den Unterhalt und für Investitionen in die Wasserversorgungsanla-
gen sowie in das Rohrleitungsnetz in den nächsten vier Jahren auf insgesamt 15 Millionen Euro steigen wer-
den. Diese Maßnahmen sind erforderlich, um die Anlagen kostendeckend hinsichtlich Sicherheit und Hygiene 
auf dem technischen Stand zu halten und die Versorgungssicherheit zu erhöhen. 
 
 
                                    Netto                                Brutto 
 
Verbrauchspreis                                        1,97 €/m³               2,11 €/m³  

 
Die Jahresgrundpreise betragen nach dem Nenndurchfluss (Q3) der Messeinrichtung (Wasserzähler). 

 
Grundpreis ab  Q3 =     4 m³/h  (Qn 2,5)            90,00 €/Jahr      96,30 €/Jahr 
   Q3 =   10 m³/h (Qn 6)        101,20 €/Jahr    108,28 €/Jahr 
   Q3 =   16 m³/h (Qn 10)        120,00 €/Jahr    128,40 €/Jahr 
   Q3 =   25 m³/h (Qn 15)      164,00 €/Jahr    175,48 €/Jahr 
   Q3 =   63 m³/h  (Qn 40)    330,00 €/Jahr    353,10 €/Jahr 
   Q3 = 100 m³/h  (Qn 60)    410,00 €/Jahr    438,70 €/Jahr 
   Q3 = 250 m³/h  (Qn 150) 1.050,00 €/Jahr 1.123,50 €/Jahr 

 
 
Die Bruttopreise enthalten jeweils die gesetzliche Mehrwertsteuer (z. Zt. 7 %). Die Beträge sind auf zwei  
Stellen hinter dem Komma gerundet. 
 
Schwabach, 11.12.2015 
 
Stadtwerke Schwabach GmbH 
Telefon: 09122 936-0    Telefax: 09122 936-146   E-Mail: info@stadtwerke-schwabach.de 
 
 


